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Der aus Prag gebürtige Rechtshistoriker Guido Kisch legt hier einen unveränder-
ten Nachdruck der Ausgabe von 1955 vor. Erweitert wurde das Werk durch eine 
zusätzliche Bibliographie zum Thema für die Jahre 1949 bis 1969. Die Neuerschei-
nung des vergriffenen Buches ist sehr zu begrüßen; einmal deswegen, weil das 
Interesse an der Geschichte der Juden im Mittelalter wieder gestiegen ist, zum 
zweiten, weil die Arbeiten Kischs nach wie vor Grundlage und Ausgangspunkt der 
Beschäftigung mit dieser Materie darstellen. Dies gilt, obwohl ein Teil der 1955 
aufgenommenen und überarbeiteten Aufsätze schon in den dreißiger Jahren er-
schienen ist — meist in englischsprachigen Publikationen. 

Im ersten Teil wird ein Überblick über die Rechtsstellung der Juden im Mittel-
alter gegeben, im zweiten Teil werden Einzelprobleme behandelt: die Rechtsstel-
lung der Wormser Juden, das jüdische Hehlerrecht und der Judeneid. Im dritten 
und vierten Teil sind Beiträge zu methodischen Fragen und ausführliche weiter-
führende Rezensionen zusammengefaßt, der fünfte Teil umfaßt die Bibliographien. 

Guido Kisch ist der klassischen Rechtsgeschichte verpflichtet. Es bedeutet keine 
Abwertung seiner großen Leistungen, wenn man feststellt, daß sich eine moderne 
mittelalterliche Geschichte der Juden nicht mit der eher abstrakten und schemati-
schen Denkweise der alten Rechtsgeschichte begnügen kann. So stellt sich die drei-
phasige Gliederung bei der Entwicklung des Judenschutzrechts (privilegiale Vor-
rechte, Judenschutz in den Landfrieden, Kammerknechtschaft) im Sinne der Periodi-
sierung und Orientierung als nützlich dar, aber der Realität wird sie nicht ganz 
gerecht. Weder lösen die jüngeren Formen des Rechtsschutzes die älteren ganz ab, 
sie laufen nebeneinander her; noch kann etwa die erstmalige Nennung der Juden 
als servi camere nostre im Judenprivileg Friedrichs IL (1236) als Beleg für die 
„Neuregelung des Judenschutzrechts", für die Einführung des „Instituts der Kam-
merknechtschaft" gelten. Schon das Verhältnis des böhmischen Herzogs zu den 
Prager Juden, wie es Cosmas von Prag (f 1125) über 100 Jahre vorher darstellt 
(z.B. 11,45; 111,5), müßte als fürstliche Kammerknechtschaft angesehen werden. 
Ob die Kammerknechtschaft, die nach Kisch „die vollständige Zugehörigkeit der 
Juden mit Leib und Vermögen zur kaiserlichen Kammer" bedeutet, überhaupt in-
haltlich hinreichend beschrieben und rechtlich definiert werden kann? 

Auch die eigentlichen Dokumente des Judenschutzes hatten wohl als solche nur 
geringe geschichtsverändernde Wirkung, sie sind eher ein Reflex auf die sich än-
dernde wirtschaftliche und soziale Position der Juden, in diesem Sinne allerdings 
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noch imme r wichtige Quellen . Di e (insgesam t gesehen) allmählich e Verschlechterun g 
des Judenstatu s seit dem 11. Jahrhunder t ist als ein zusammenhängende r Proze ß 
zu sehen , in dem die rechtliche n Verhältniss e nu r als ein Fakto r nebe n andere n zu 
sehen sind. 

Tübinge n P e t e r H i l s c h 

lipo Tapani Piirainen, Das Iglauer Bergrecht nach einer Handschrift 
aus Schemnitz.  Untersuchungen zum Frühneuhochdeutschen in der Slowakei. 

Heidelber g 1980. 

lipo Tapani Piirainen, Das Stadt-  und Bergrecht von Kremnica/ Krem-
nitz. Untersuchungen zum Frühneuhochdeutschen in der Slowakei. 

Heidelber g 1983. 

Di e Untersuchun g der Urkunden - un d Kanzleisprach e ist für die Erkenntni s der 
Sprach e für den Zeitraum , den die frühneuhochdeutsch e Epoch e umfaß t (etwa 1350 
bis 1650), von zentrale r Bedeutung . U m Entwicklungslinie n un d regional e Abgren-
zungen besser un d genaue r beurteile n zu können , sind jedoch viele der existierende n 
Quelle n bislang nu r unzureichen d aufgearbeite t worden , vor allem, was die sprach -
wissenschaftlich e Seite angeht . Di e beiden vorliegende n Arbeiten des Finne n 
Piiraine n stellen insofern Mosaikstein e auf dem Weg zur Erforschun g der Ent -
stehun g der neuhochdeutsche n Schriftsprach e dar ; sie tragen , da sie neu e Quelle n 
untersuchen , zur Vervollständigun g der Erfassun g von Urkunde n des 16. Jahr -
hundert s für den gesamten deutsche n Sprachrau m bei. Fü r die Bearbeitun g der 
mittelalterliche n Urkunden - un d Kanzleisprach e im Gebie t der heutige n Tschecho -
slowakei ha t sich so etwas wie eine Arbeitsteilun g ergeben : Emi l Skála befaßt sich 
vornehmlic h mi t den böhmische n Quellen , Zdeně k Masaři k mit dem mährische n 
Raum ; Piiraine n war es möglich , die Handschrifte n aus dem slowakischen Rau m zu 
ediere n Und zu analysieren , weil die Projekt e in die Kulturabkomme n zwischen 
Finnlan d un d der ČSSR für die Jahr e 1976 bis 1978, 1979 bis 1981 sowie 1982 bis 
1984 aufgenomme n wurden . 

Di e beiden Untersuchunge n zur Sdiemnitze r Handschrif t un d dem Stadt - un d 
Bergrech t von Kremnit z gleichen sich im Aufbau, in der Method e un d auch im Er -
gebnis weitgehend . Nac h Erläuterunge n zu den Städtegründunge n im slowakischen 
Rau m sowie der Kodifizierun g der Recht e folgt eine Beschreibun g der neu gefun-
dene n Quellen . An die Editio n der Texte schließt sich ein Glossa r an , das wichtige 
rechtsgeschichtliche  Termin i erläutert ; hierbe i eröffnen sich neu e Bedeutunge n ein-
zelne r Begriffe, die in den einschlägigen Wörterbücher n bislang nich t zu finden 
waren (Beispiel : Flötze r =  Bergarbeite r für den Abbau von Flötzen) . Di e semanti -
sche Analyse der aus dem 16. Jahrhunder t stammende n Sdiemnitze r Handschrif t 
führ t zu dem Ergebnis , da ß der Text im wesentliche n der ersten Redaktio n des 
deutschsprachige n Iglaue r Bergrechte s entspricht . Da s im Jahr e 1492 aufgezeichnet e 
un d im 16. Jahrhunder t erweitert e Stadt - un d Bergrech t von Kremnit z weist gegen-


